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Reiner Eichenberger und Bruno S. Frey

Ein neuer demokratischer Föderalismus 
j&für Europa

Mangel an politischem Wettbewerb

’¿' Die Stärkung des Wettbewerbs ist ein zentrales Ziel der Europäischen Union 
g;. (EU). Die Verwirklichung der vier Freiheiten - der freien Mobilität von

Gütern, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital - hat die Märkte wirksam ge- 
öfihet, und die gemeinsame Währung wird neue Wettbewerbskräfte entfes- 

^■¿scln. Die Förderung von Wettbewerb blieb jedoch auf den wirtschaftlichen 
^'Bereich beschränkt Die verschiedenen Elemente politischen Wettbewerbs 
i^.-.und damit die Anreize der Regierungen, auf die Präferenzen der Bürger ein-

zugehen, wurden hingegen vernachlässigt. Deshalb leidet Europa heute so- 
¿iiwohl an Demokratie- als auch Födcralismusdcfiziten: Die Kommission, die

eigentliche „Regierung“ der EU, wird nicht von den Bürgern gewählt, ob- 
¿¿wohl sie die politische Agenda weitgehend bestimmt; der Ministerrat trifft 

seine Entscheidungen geheim, was die Kontrollmöglichkcitcn der Bcvölkc- 
i^rung stark einschränkt; und das Europäische Parlament hat nur wenige 
^Kompetenzen. Zugleich sind viele EU-Mitgliedsländer zentralistisch aufge- 
i£^baut, und die „offizielle“ Diskussion um die zukünftige europäische Verfas- 
S^sung ist durch weitgehende Absenz föderativer Ideen gekennzeichnet, wäh- 
i£:rend die Zentralisierung und Harmonisierung wichtiger Politikvariablen, 
¿^■insbesondere der Steuern, rasch voranschreitet. Somit erstaunt es kaum, daß

heute viele Menschen die EU als bürgerfemen, zentralistischen und „euro- 
kretischen“ Beamtenapparat und riesige Umvcrtcilungsmaschine sehen, in 
der ungerechtfertigte Zuweisungen und Rentenstreben dominieren.

Die meisten Befürworter einer vertieften europäischen Integration wei
ssen diese Kritiken nicht grundsätzlich zurück. Sie argumentieren jedoch, die 

Union sei gleichwohl funktionsfähig und loben ihre wirtschaftlichen Vor- 
teile (insbesondere die vier Freiheiten) und ihren friedenssichernden Beitrag. 

&&Sie werten den Umstand als Erfolgsausweis, daß sich fast alle westeuropäi- 
sehen Länder der Union angeschlosscn haben und mindestens zehn ostcuro- 

"'Vpäischc Länder den Beitritt anstreben. Schließlich meinen sie, die maßgeb- 



liehen politischen Entscheidungsträger hätten die politischen Probleme er
kannt und seien um Abhilfe - um „Bürgemähe“ - bemüht. Diese Argumente 
sind jedoch wenig überzeugend.

Die vier wirtschaftlichen Freiheiten stellen tatsächlich eine großartige 
Errungenschaft dar. Sie hätten jedoch wohl auch ohne große Teile des kost
spieligen und den politischen Wettbewerb schwächenden „EU-Überbaus" 
erreicht werden können. So haben andere Abkommen und Verträge wie der 
Europäische Wirtschaftsraum (EWR), die nordamerikanische Freihandels
zone (NAFTA), die Europäische Freihandelszone (EFTA) oder die Welt
handelsorganisation (WTO) einzelne oder mehrere dieser Freiheiten mit 
weniger Aufwand verwirklicht. Selbst der freie Personenverkehr ist keine 
ureigene Errungenschaft: der EU. Während er durch neue Vorschriften (etwa 
Entsenderichtlinien) wieder unterlaufen wird, ist die tatsächliche Personen
mobilität innerhalb der EU nicht größer als z.B. zwischen der Schweiz und 
verschiedenen EU-Ländem.

Auch der langanhaltende Frieden in Westeuropa muß keineswegs zwin
gend der europäischen Integration zugeschrieben werden. Die Einigung war 
möglich, weil in der Nachkriegszeit viele Länder willens und fähig waren, 
internationale Konflikte friedlich zu lösen. Die Aussöhnung von Frankreich 
und Deutschland wurde zudem durch die günstigen wirtschaftlichen Bedin
gungen, die sowjetische Bedrohung und den Einfluß der USA gefördert. 
Während cs in den europäischen Streitigkeiten vor dem Krieg um die Vor
machtstellung in Europa und der Welt ging, waren die Führungspositionen 
nach dem Krieg fest in amerikanischer und sowjetischer Pfand. Damit 
wurden in gewisser Weise auch die europäischen Feindschaften hinfällig.

Schließlich liefern auch die vollzogenen und beantragten Beitritte weite
rer Länder kein überzeugendes Erfolgsargument. Die Beitrittsabsichten 
ärmerer Länder werden nicht zuletzt von der Hoffnung auf Subventionen 
genährt. Ein gewichtiges Argument für einen Beitritt zur EU ist überdies 
stets einer ihrer Nachteile - ihr Diskriminierungspotential gegenüber Nicht- 
mitgliedem.

Gemäß diesen Überlegungen gibt es kaum Gründe, weiterhin in die an
gestammten EU-Entscheidungsstrukturen und die Reformbemühungen der 
auf europäischer Ebene agierenden Politiker zu vertrauen. Im Gegenteil: 
Letztere sind kaum an Änderungen interessiert, weil sie von effektiven de
mokratischen und föderalistischen Institutionen eingeschränkt würden 
(Vaubel 1994; Eichenberger 1998a). Der jetzige Zeitpunkt ist hingegen be
sonders günstig, die europäischen Institutionen grundlegend zu überdenken. 
Ihr heutiger Zustand läßt sich nicht aufrechterhalten, wenn die osteuropäi- 
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sehen Länder der EU beitreten. Allein schon der Größenzuwachs verun
möglicht, daß Entscheidungen in gleicher Weise wie bisher getroffen wer
den. Zugleich können die heutigen riesigen Umverteilungsprogranime kaum 
auf die weit ärmeren osteuropäischen Länder ausgedehnt werden.

Die politische Organisation Europas läßt sich jedoch nicht reformieren, 
indem - wie zuweilen vorgcschlagen - das europäische Parlament und die 
Gerichte gestärkt werden. Damit würde bestenfalls eine „Demokratie von 
oben“, nicht aber eine echte politische Mitwirkung der Bürger verwirklicht. 
Auch die oft geforderte Straffung der politischen Führung der Union ver
spricht keinen Erfolg. Damit würde das Demokratiedefizit und die Zentrali
sierungstendenz nur noch verschärft.

Hier wird deshalb ein völlig anderer Weg vorgeschlagen. Die unbestreit
baren Vorteile eines europäischen Zusammenschlusses sollen mit den fun
damentalen Vorteilen von Demokratie und Dezentralisierung (Föderalis
mus) verbunden werden. Die vier wirtschaftlichen Freiheiten sollen mit ei
ner fünften, politischen Freiheit ergänzt werden, dem Recht der Bürger, so
genannte „ FOCJ“ (Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions) 
zu gründen. Diese Einheiten spezialisieren sich auf die Erfüllung einer oder 
einzelner Funktionen; sie können sich gegenseitig überlappen; in ihnen 
herrscht demokratischer Wettbewerb und zwischen ihnen föderalistischer 
Wettbewerb; und zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sie eigene Steuern 
erheben. Dieser Vorschlag erscheint vielleicht radikal und ungewohnt. Seine 
Bestandteile sind jedoch in der theoretischen Literatur durchaus akzeptiert. 
FOCJ entsprechen der europäischen Vielfalt und weisen eine lange histori
sche Tradition auf. Tatsächlich sind heute mancherorts verschiedene As
pekte von FOCJ verwirklicht. Der Vorschlag ist somit nicht utopisch, son
dern realistisch.

Im nächsten Abschnitt wird das Konzept der FOCJ eingehend erläutert. 
Im dritten Abschnitt werden ihre spezifischen Vorteile und im vierten Ab
schnitt mögliche Probleme diskutiert. Sodann werden FOCJ dem heutigen 
europäischen Föderalismus gegenübergestellt. Im sechsten Abschnitt wird 
auf die Bedingungen eingegangen - insbesondere auf die fünfte, politische 
Freiheit - unter denen FOCJ entstehen und erfolgreich sind. Abschließend 
werden die Argumente zusammengefaßt.
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2 FOCI schaffen demokratischen und föderalistischen 
Wettbewerb

FOCJ können besonders flexibel und eng auf die Präferenzen der Bürger 
abgestimmt auf politische Probleme reagieren. Dies garantieren die vier 
Eigenschaften von FOCJ:1

1. Ein „FOCUS“ (wie die Einzahl von FOCJ genannt werden soll) konzen
triert sich auf eine oder wenige Funktionen wie Ausbildung, öffentlicher 
Verkehr oder Sicherheit. Seine geographische Ausdehnung richtet sich 
flexibel nach der räumlichen Dimension der anstehenden Probleme, nicht 
nach historischen Grenzen.

2. FOCJ sind überlappend, da jede der Funktionen eine andere Ausdehnung 
des entsprechenden FOCUS erfordert. Zuweilen ist es sogar vorteilhaft, 
wenn sich FOCJ überlappen, die die gleiche Funktion erfüllen.

3. FOCJ konkurrieren um Gemeinden und Bürger, und innerhalb dieser Ge
bilde herrscht demokratischer Wettbewerb. Dazu können Volksinitiativcn 
und Referenden, möglicherweise auch Volksversammlungen vorgesehen 
werden.

4. FOCJ besitzen Steuerhoheit, können also Für die Finanzierung ihrer Fu
nktionsleistungen eigenständig Steuern erheben.

Das Konzept der FOCJ bricht mit der unfruchtbaren Perspektive, daß Politi
ker und Regierungen darüber aufzuklären sind, wie die „richtige“ Politik 
aussehen sollte. Solch gutgemeinte Beratung muß zwangsläufig scheitern, 
weil Regierungen aus eigennützig handelnden Individuen zusammengesetzt 
sind. Unser Vorschlag setzt deshalb die Politiker und Regierungen stärkeren 
Anreizen aus, auf die Präferenzen der Bürger einzugehen und die Wohlfahrt 
zu mehren. FOCJ stärken den politischen Wettbewerb, indem sie den Markt 
für staatliche Leistungen kompetitiven Körperschaften öffnen.

Das Konzept gründet sich auf der Modernen Politischen Ökonomie, der 
Konstitutionellen Ökonomie und verschiedenen Elementen der ökonomi
schen Föderalismustheorie. Es unterscheidet sich vollständig vom heute 
existierenden Föderalismus in der EU und auch von den verschiedenen Re
formvorschlägen, insbesondere dem Subsidiaritätsprinzip. FOCJ-ähnliche 
Institutionen funktionierten erfolgreich in der europäischen Geschichte und 
spielen heute in den USA und der Schweiz auf lokaler Ebene eine wichtige 
Rolle. Eine gewisse Verwandtschaft mit FOCJ weist auch die europäische 
Integration mit „unterschiedlicher Geschwindigkeit“ oder „variabler Geo
metrie“ auf.
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In der traditionellen ökonomischen Föderalismustheorie (Oates 1991; 
Inman und Rubinfeld 1997) wird die Ausdehnung der Gebietskörperschaf
ten als gegeben betrachtet und analysiert, welche Aufgaben welchen Ebenen 
zugeordnet werden sollten. Vorausgesetzt wird, daß ein im vornherein be
stimmbarer, optimaler Zentralisierungsgrad existiert. Hier wird mit dieser 
Vorstellung gebrochen. Der „optimale Zentral isierungsgrad“ ist je nach 
Funktion ganz unterschiedlich und ändert sich über die Zeit. Zugleich 
fuhren Zentraiisierungsentscheide auf dem politischen Reißbrett systemati
sch zu Überzentralisierung, weil viele politische Entscheidungsträger im 
eigenen Interesse für eine starke Zentralisierung eintreten. Das Konzept der 
FOCJ ist deshalb prozeßorientierf. Es darf nicht vorgeschrieben werden, 
welche FOCJ in welcher Form zu gründen sind. Entscheidend ist vielmehr, 
daß die Bürger das Recht erhalten, FOCJ zu gründen und selbst über ihre 
Funktionen, Leistungen, geographische Ausdehnung, genaue Entschei
dungsmechanismen und Steuern zu entscheiden. Diese fünfte, politische 
Freiheit garantiert, daß FOCJ ein anpassungsfähiges föderales Netz von Re
gierungseinheiten bilden, das sich an den Bürgerpräferenzen orientiert und 
sich der „Geographie der Probleme“ anpaßt.

Im folgenden werden die vier Charakteristika von FOCJ ausführlich 
diskutiert.

i. FOCJ sindfunktional
Gebietskörperschaflen erbringen ihre Leistungen um so effizienter, je voll
ständiger sie zunehmende Skalenerträge ausnützen können, je gezielter sie 
ihre Leistungen an die Nachfrage der Bürger anzupassen vermögen, und je 
genauer ihre Leistungsempfänger und Kostenträger übereinstimmen (d.h. je 
vollständiger die fiskalische Äquivalenz und je kleiner die spillovers sind, 
dazu Olson 1969 und Oates 1972). Die verschiedenen staatlichen Leistun
gen (z.B. Schulen, Kläranlagen, Landesverteidigung, usw.) weisen aber 
ganz unterschiedliche Wirkungskreise und Skalenerträge auf. Überdies 
variiert die Nachfrage räumlich beträchtlich, weil sie von örtlich unter
schiedlichen Faktoren abhängt (z.B. dem Einkommen). Folglich ist es effi
zienter, wenn nicht alle Leistungen durch die gleiche Gebietskörperschaft 
erbracht werden, sondern von spezialisierten, auf die jeweiligen Probleme 
„maßgeschneiderten“ funktionalen Jurisdiktionen.

n. FOCJ sind überlappend
Zum einen überlappen sich FOCJ, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. 
Folglich gehören die Bürger ganz unterschiedlichen „Bündeln“ von Juris
diktionen an. FOCJ müssen aber nicht zwingenderweise Gebietskörper- 
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schäften sein, die in einem zusammenhängenden Gebiet ein Leistungsmo
nopol besitzen. Oft können mehrere FOCJ, die die gleiche Funktion erfül
len, ihre Leistungen im gleichen geographischen Gebiet anbieten. Dadurch 
werden die Wahlmöglichkeiten der Bürger und der Wettbewerb zwischen 
den Anbietern staatlicher Leistungen zusätzlich gestärkt. Die beiden Arten 
von Überlappungen ergänzen sich gegenseitig. Da mit der zweiten, weiter
gehenden Art unter bestimmten Bedingungen Trittbrettfahrerprobleme auf
treten können, kann sie auf konstitutioneller Ebene für gewisse Funktionen 
eingeschränkt werden.

HL FOCJsind wettbewerblich
Die Regierung eines FOCUS wird durch zwei Mechanismen gezwungen, 
auf die Nachfrage der Mitglieder einzugehen: Die Austrittsmöglichkeiten 
(exit) der Bürger und Gemeinden bewirken einen marktähnlichen Wettbe
werb, und ihr Stimm- und Wahlrecht (voice) schafft politischen Wettbewerb 
(vgl. dazu Hirschman 1970).

In FOCJ ist exit nicht auf geographische Abwanderung (wie bei Tiebout 
1956) beschränkt und deshalb besonders wirksam. Gemeinden (oder Ge
meindeteile) können aus FOCJ aus- und in andere eintreten, ohne daß ihre 
Bürger umziehen müssen. Die Bedeutung von exil unterscheidet FOCJ 
grundlegend von den heutigen National- und Bundesstaaten (in denen Se
zession verboten und zumeist mit brachialer Gewalt zu verhindern versucht 
wird; vgl. Zarkovic Bookman 1992) sowie vom europäischen Föderalismus. 
Bisher enthalten die Europäischen Verträge weder konkrete Bedingungen 
für den Austritt aus der EU, noch für die Aufspaltung von Körperschaften 
unterer Ebenen (Nationalstaaten, Länder, Provinzen, etc.; vgl. dazu auch die 
Vorschläge von Buchanan 1991 und Drcze 1993). Das Konzept der FOCJ 
und der fünften Freiheit könnte diese Lücke im Rahmen einer künftigen 
Europäischen Verfassung füllen. Dabei sollte der Austritt möglichst unbe
hindert bleiben, weil dadurch der Wettbewerb zwischen den Regierungen 
gestärkt wird. Die genauen Austrittsbedingungen können jeweils in einem 
Vertrag zwischen den Mitgliedern eines FOCUS, einer eigentlichen Verfas
sung, geregelt werden. Für den Eintritt hingegen sollte sehr wohl ein Preis 
verlangt werden können. Wie in clubs (Buchanan 1965) können Eintritts
preise als Abgeltung für die Nutzung öffentlicher Güter und der Internalisie
rung externer Wanderungskosten dienen. Solche expliziten Preise stärken 
die Anreize der FOCJ-Regierungen, eine gute Politik zu betreiben und so 
neue (zahlende) Mitglieder anzuziehen. Sie sind auch weitaus effizienter als 
die heute verbreiteten impliziten Preise durch Niederlassungshemmnisse 

26



und Regulierungen (wie zoning laws), die zu höheren Mieten und Immobili- 
enpreisen fuhren. Die Angst, daß die Eintrittspreise überhöht festgesetzt 
werden könnten, ist kaum berechtigt. Intensiver Wettbewerb zwischen den 
verschiedenen FOCJ erzwingt leistungsgerechte Preise.

Abwanderung alleine schafft aber unter realistischen Bedingungen 
(Wanderungskosten, endlich vielen Jurisdiktionen) noch keine Effizienz 
(Epple und Zelenitz 1981). Solange die Individuen keine gut ausgebauten 
politischen Rechte besitzen, können die Regierungen weit von den Präferen
zen der Bürger abweichen. In FOCJ wird deshalb der politische Wettbewerb 
mittels demokratischer Institutionen gestärkt. Die Bürger können die Exe
kutive und Legislative der jeweiligen FOCJ wählen. Zudem sollten sie über 
möglichst umfassende direkt-demokratische Instrumente zur Kontrolle der 
Regierung verfügen: Sie müssen Volksabstimmungen über eigene Vor
schläge (Initiativrecht) sowie über Entscheidungen der Regierung und des 
Parlaments (Referendumsrecht) verlangen können. Diese Volksrechte be
wirken, daß die Bürgerpräferenzen im politischen Prozeß vermehrt beachtet 
werden (dazu Cronin 1989; Frey 1994; Feld und Kirchgässner 1998). So
lange die Bürger über das Initiativrecht verfügen, muß nicht auf höherer 
Ebene vorgeschrieben werden, wie die demokratischen Institutionen eines 
FOCUS im Detail auszugcstalten sind. Diese können von den FOCJ-Bür- 
gem selbst entwickelt werden. Das hohe Ausmaß an demokratischen Kon
trollmechanismen bildet schließlich auch einen entscheidenden Unterschied 
zwischen FOCJ und den in Europa verbreiteten Zweckverbänden, in denen 
die Bürger die Zweckverbandsverwaltung nur sehr indirekt und unwirksam 
über mehrstufige Delegationspyramiden kontrollieren können (vgl. Eichen- 
berger 1998b).

¡v. FOCJ sind Jurisdiktionen
Ein FOCUS ist eine Körperschaft mit Zwangsgewalt und Steuerhoheit. Die 
FOCUS-Mitgliedschaft kann auf zwei unterschiedliche Weisen definiert 
sein: Mitglieder können die kleinsten politischen Einheiten, im Normalfall 
die Gemeinden, sein. Dann sind Gemeindeeinwohner automatisch Bürger 
derjenigen FOCJ, in denen ihre Gemeinde Mitglied ist, und sie können nur 
aus einem FOCUS austreten, indem sie umziehen. Im zweiten Fall kann ein 
einzelner Bürger frei entscheiden, ob er in einem bestimmten FOCUS Mit
glied sein will. Diese starke Form der individuellen Wahlmöglichkeiten 
kann staatliche Umverteilungsmaßnahmen unterhöhlen. Falls erwünscht, 
kann Umverteilung und auch eine gewisse Mindestversorgung mit öffent
lichen Leistungen garantiert werden, indem auf einer höheren politischen
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Ebene die Mitgliedschaft in einem FOCUS, der die betreffende Leistung 
anbietet, obligatorisch erklärt und Leistungsstandards vorgeschrieben oder 
entsprechende Anreize gegeben werden. So könnte den Bürgern freigcstellt 
werden, welchem SchuI-FOCUS sic beitreten. Damit auch Personen ohne 
schulpflichtige Kinder Schulstcuem bezahlen, kann die Mitgliedschaft in 
einem Schul-FOCUS obligatorisch erklärt werden. Damit dann keine 
„SchuI-FOCJ“ entstehen, die weder Leistungen anbieten noch Steuern erhe
ben (also ganz auf kinderlose Bürger ausgerichtet sind), können gewisse 
Mindeststandards vorgeschrieben werden.

3 Vorzüge von FOCJ

FOCJ weisen verglichen mit traditionellen staatlichen Organisationsformen 
verschiedene Vorteile auf:

;. Flexibilität und Effizienz
Die Stärkung der demokratischen Instrumente und der Austrittsoption er
laubt den Bürgern, ihre Präferenzen auszudrücken und die Regierung wir
kungsvoll zu kontrollieren. Die Konzentration eines FOCUS auf einzelne 
Leistungen hilft ihnen, die Effizienz zu beurteilen und die Leistungen mit 
anderen FOCJ zu vergleichen. Weil viele staatliche Leistungen einen eng 
begrenzten Nutzerkreis haben, werden FOCJ oft kleiner als die heutigen 
Leistungsträger sein. Damit verringert sich das Informationsproblem weiter. 
Je einfacher schließlich individueller Austritt ist, desto mehr wird politische 
Information zu einem privaten Gut, und desto stärker werden die Anreize 
der Bürger, sich über politische Fragen zu informieren. Damit wird wie
derum die Funktionsfähigkeit und Effizienz der demokratischen Institutio
nen verbessert (vgl. Eichenberger und Sema 1996).

FOCJ erleichtern es sodann den Regierungen, auf die Präferenzen der 
Bürger einzugehen. Dank ihrer räumlichen Flexibilität können FOCJ posi
tive Skalenerträge ausnützen und spillovers minimieren und somit öffent
liche Leistungen besonders kostengünstig anbieten. Ein Verteidigungs- 
FOCUS z.B. könnte große Teile Europas und sogar nicht-europäische Län
der umfassen. Daß endogene Größenanpassungen tatsächlich stattfmden, 
wird u.a. durch die schweizerischen Erfahrungen illustriert, wo durch 
Volksabstimmungen oft Gemeinden und Bezirke zusammengelegt oder auf
geteilt und auch Kantonsgrenzen verändert werden. Ein gewichtiges Bei
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spiel ist die Abspaltung des Kanton Jura vom Kanton Bem im Jahre 1978. 
Ihr folgte ein längerer Anpassungsprozeß, in dem mehrere Grenzgemeinden 
die Kantonszugehörigkeit wechselten, und 1993 schließlich löste sich das 
Laufental von Bem und trat dem Kanton Basel-Land bei. Alle diese Ge
bietsanpassungen wurden durch Volksabstimmungen in den jeweils betrof
fenen Kantonen und Gemeinden beschlossen. Solche Abstimmungen zeigen 
immer wieder, wie vernünftig Wähler zwischen den Leistungsbündeln der 
verschiedenen Gebietskörperschaften abwägen.

ii. Endogene Privatisierung
Die Steuerautonomie der FOCJ vermittelt starke Anreize, die Mittel sparsam 
einzusetzen. FOCJ konzentrieren sich deshalb weniger auf die Leistungs
produktion als auf die -bereitstellung. Wenn es sich als effizienter erweist, 
werden sie die entsprechenden Leistungen vom günstigsten Anbieter ein
kaufen (outsourcing). Insofern stärken FOCJ die Märkte und drängen den 
öffentlichen Sektor zurück. Sie unterscheiden sich aber von bloßer Privati
sierung. In FOCJ ist Privatisierung „nachhaltig“, weil sich die Anreize der 
politischen Entscheidungsträger entsprechend ändern. Nach herkömmlichen 
Privatisierungen hingegen droht eine „schleichende Wiederverstaatlichung“, 
weil die politischen Entscheidungsträger unveränderte Anreize haben und 
weiterhin die Kontrolle über die betreffenden Leistungen anstreben. Oft 
macht auch eine spätere Regierung frühere Privatisierungen einfach wieder 
rückgängig.

Ui. Öffnung des „ Markies für Politik''
Die Konzentration von FOCJ auf eine Leistung schlägt sich nicht nur in 
Spezialisierungsgewinnen nieder. FOCJ öffnen die politischen Märkte für 
fachlich kompetente Außenseiter. Während in traditionellen Vielzweckge
bietskörperschaften vor allem Generalisten erfolgreiche Politiker sind, er
halten in FOCJ Fachspezialisten für die betreffende FOCJ-Funktion eine 
gute Chance. Zudem können in FOCJ viele Ämter ehrenamtlich oder in 
Teilzeitarbeit ausgefilhrt werden, wodurch Berufspolitiker zurückgedrängt 
werden. Die funktionale Fokussierung begünstigt „Einthemengruppierun
gen“ . Diese müssen dann nicht mehr versuchen, die politische Macht über 
alle Bereiche zu erlangen, sondern können sich auf die ihnen wirklich wich
tigen Funktionen konzentrieren. Zugleich bieten FOCJ Minderheiten 
Schutz. So könnte eine ethnische Gruppe, die bezüglich einzelnen, ihr be
sonders wichtigen Bereichen mit der Regierungspolitik nicht einverstanden 
ist, einen FOCUS für diese speziellen Leistungen gründen. Ein besonderer 
Vorteil solch partiellen Austritts ist, daß er weniger zu neuen Handels
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schranken fuhrt als die Gründung traditioneller Vielzweckgebietskörper
schaften. Insofern stellen FOCJ eine Form „markterhaltenden Föderalis
mus“ (vgl. Qian und Weingast 1997) dar.

Angesichts der vielfältigen Vorteile von FOCJ erstaunt es nicht, daß 
heute schon den FOCJ verwandte funktionale Einheiten existieren. So gibt 
es in verschiedenen Schweizer Kantonen Schulgemeinden, die ausschließ
lich Bildungsleistungen anbieten, oft eine ganz andere geographische Aus
dehnung als die für die übrigen kommunalen Aufgaben zuständigen sog. 
politischen Gemeinden haben, weitgehend direkt-demokratisch sind und 
eigene Einkommenssteuern (mit eigenen Hebesätzen) erheben. Daneben 
gibt es in einigen Kantonen weitere funktionale Gemeinden, die u.a. auf 
soziale Aufgaben oder die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur 
spezialisiert sind (vgl. Frey 1997, 65ff.). Funktionale Körperschaften spielen 
auch in den USA eine zunehmend wichtige Rolle. In Form der special 
districts (siehe Bums 1994; ACIR 1987) erfüllen sie unterschiedlichste 
Funktionen (z.B. in den Bereichen Erziehung, Umweltschutz, Transport und 
Polizei) in effizienter Weise, wie die ökonometrische Untersuchung von Zax 
(1988) zeigt. Überdies weist Mehay (1984) nach, daß special districts um so 
effizienter sind, je stärker ausgebaut ihre demokratischen Institutionen sind, 
d.h. je stärker sie FOCJ, und je weniger sie Zweckverbänden ähnlich sind.

Die umfassende Verwirklichung des FOCJ-Konzepts wird die Rolle der 
Gebietskörperschaften aller Ebenen - von Nationalstaaten bis zu den Kom
munen - stark verändern. Sie bewirkt aber keineswegs ihre Zerschlagung, 
sondern schafft neue klein- und großräumigere Alternativen. FOCJ werden 
nur diejenigen Aufgaben erfüllen, die ihnen von den Bürgern übertragen 
werden, d.h. die sie aus deren Sicht effizient lösen. Die Nationalstaaten 
werden weiterhin diejenigen Funktionen ausüben, die sie vergleichsweise 
effizient erbringen.

4 Mögliche Bedenken gegenüber FOCJ

i. Wähler sind überfordert
In einem föderalen Netz von FOCJ sind alle Personen Bürger vieler Juris
diktionen. Häufig wird deshalb befurchtet, sie könnten durch die zahlreichen 
Wahlen und Abstimmungen überfordert werden und mit politischer Absti
nenz reagieren. Diese Bedenken sind nicht gerechtfertigt. Erstens ist eine 
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tiefe Stimmbeteiligung kein Problem an sich. Rationale Wähler wählen 
nicht, solange ihnen die zur Wahl stehenden Alternativen ähnlich gut gefal
len. Wichtig ist vielmehr, daß Bürger mit besonders intensiven Präferenzen 
wahrscheinlicher als andere wählen. Zweitens ist es für die Bürger ver
gleichsweise einfach, die Leistungen von FOCJ zu beurteilen. Heute 
machen es die allgegenwärtigen Quersubventionen und die hochkom
plizierte staatliche Rechnungslegungspraxis fast unmöglich, einzelne 
Leistungsdimensionen zu evaluieren und zwischen Gebietskörperschaften 
zu vergleichen. FOCJ hingegen erbringen die Aufgliederung in die ver
schiedenen Dimensionen quasi automatisch. Drittens sollte die explizite 
Wahlabstinenz in FOCJ mit der heutigen impliziten Abstinenz verglichen 
werden. Manche Leistungsdimensionen, die in FOCJ gut sichtbar und leicht 
beurteilbar sind, gehen in traditionellen Vielzweckgebietskörperschaften, 
wo Wähler alle Dimensionen simultan beurteilen müssen, völlig unter. 
Viertens wird die Wahllast durch verschiedene Institutionen gemindert. Bei
spielsweise können die Wahltermine verschiedener FOCJ zusammengelegt 
werden; Delegierte können gleichzeitig in mehreren FOCJ Einsitz nehmen; 
und in Sachabstimmungen können die Bürger den Empfehlungen der Partei 
ihres Vertrauens folgen,

ii. Es muß koordiniert werden
Zuweilen wird argumentiert, der Koordinationsbedarf zwischen den ver
schiedenen FOCJ sei riesig. Tatsächlich ist eine gewisse Koordination sinn
voll. Sie ist aber keinesfalls grundsätzlich gut. Oft dient sie Regierungen 
und Politikern dazu, Kartelle zu schmieden und die Wähler auszubeuten 
(CEPR 1993; Vaubel 1994). In einem Netz von FOCJ sinkt der Bedarf an 
Koordination von oben, weil spillovers Anreize schaffen, die FOCJ entspre
chend anzupassen oder gar neue zu gründen. Insofern können FOCJ auch als 
demokratische und wettbewerbliche Koordinationsmechanismen interpre
tiert werden. Zugleich existieren auch zwischen administrativen Einheiten in 
traditionellen Gebietskörperschaften Extemal¡täten. So gibt es zum Beispiel 
viele Aspekte, die zwischen dem Transport- und dem Umweltministerium 
abgestimmt werden müssen. Die Frage lautet deshalb, in welchem System 
die Anreize zu verhandeln größer und die Verhandlungskosten kleiner sind. 
In traditionellen Gebietskörperschaften haben die Beamten der verschiede
nen Ministerien schwache Anreize, ihre Handlungen aufeinander abzustim
men, weil dadurch ihr Handlungsspielraum eingeschränkt würde. Außerdem 
sind sie wenig oder gar nicht darauf angewiesen, die Wohlfahrt der Bürger 
zu verfolgen. Im Gegensatz dazu haben die Politiker eines FOCUS starke 
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Anreize, mit anderen Regierungen zu verhandeln, weil ihre Wiederwahl und 
die Erfolgschance ihrer Vorlagen in Volksabstimmungen direkt von der Zu
friedenheit der Bürger abhängen.

iii. Lokale Sievern führen zu ruinösem Sieuerweltbewerb
Oft wird argumentiert, in Systemen mit lokaler Stcuerautonomic und unter
schiedlichen (Einkommens-)Stcuersätzen würden die Bürger in besonders 
steuergünstige Orte abwandem, wodurch ein ruinöser Steuerwettbewerb 
zwischen den verschiedenen politischen Körperschaften ausgelöst werde. 
Dieser zwinge die Regierungen, die Steuern immer weiter zu senken, so daß 
sie bald ihre Ausgaben nicht mehr finanzieren könnten und schließlich das 
Leistungsangebot zusammenbreche. Diese Argumentation verkennt aber 
zwei entscheidende Punkte:

Steuern dienen zur Finanzierung von öffentlichen Leistungen. Die Bür
ger werden also nur abwandern, wenn das Verhältnis von Leistungen und 
Steuern vergleichsweise schlecht ist Genau dann ist aber Abwanderung 
nicht nachteilig, sondern wohlfahrtsstiftend: Sie lenkt die Bürger in Kom
munen, die ihre Leistungen besonders effizient erbringen, und sie zwingt die 
Regierungen und Verwaltungen, auf die Präferenzen der Bürgereinzugehen.

Oft führt gerade Steuervereinheitlichung zu ruinösem Wettbewerb. 
Wenn es Regierungen verunmöglicht wird, Steuerzahler, Firmen, Arbeits
plätze, usw. durch eine Senkung der Steuern anzulockcn, sind sic gezwun
gen, dies mittels höherer Leistungen zu tun. Im Unterschied zum Steuer
wettbewerb verschlingt aber der Leistungs Wettbewerb Ressourcen. Überdies 
führt er tendenziell zu größeren Ungleichheiten. Während tiefere Steuern 
allen Einwohnern zugute kommen, werden kommunale Leistungen zumeist 
gezielt, nur für einzelne Gruppen erhöht. Oft ist es für die Regierung vor
teilhaft, einzelnen einflußreichen Bürgern und Firmen besondere Leistungen 
(z.B. außergewöhnliche Infrastrukturleistungen, großzügige Baubewilli
gungsverfahren, Lohn- und Ausbildungssubventionen, oder den Verkauf 
von staatseigenem Land zu Vorzugskonditionen) zukommen zu lassen.

Daß lokale Besteuerung mit ganz unterschiedlichen Steuersätzen auch in 
der Praxis hält, was die Theorie verspricht, zeigen die Erfahrungen von 
Ländern wie den USA, Kanada, den skandinavischen Staaten und insbeson
dere der Schweiz, wo die Gebietskörperschaften heute schon eine ausge
dehnte Steuerautonomie genießen. In der Schweiz etwa, die trotz ihrer 
Kleinheit und damit niedrigen Wanderungskosten das fiskalisch am stärk
sten dezentralisierte Land sein dürfte, werden die Einkommenssteuern von 
natürlichen und juristischen Personen zu rund 75% von den 26 Kantonen 
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und etwa 3000 Gemeinden erhoben. Während erstere sogar die Steuerbasis 
und die Tarife selbst und höchst unterschiedlich festlegen, erheben letztere 
unterschiedliche Hebesätze auf die kantonalen Steuern. So kann die Steuer
belastung (mit Kantons- und Gemeindesteuer) in einem Kanton im Extrem
fall mehr als das Doppelte als in einem anderen Kanton betragen, genau so 
wie sich die Steuersätze der Gemeinden im selben Kanton oft um 50 Prozent 
und mehr unterscheiden. So groß die Belastungsunterschiede auch sind; das 
wettbewerbliche System garantiert auch in den Hochsteuerkantonen im in
ternationalen Vergleich tiefe Steuern (trotz guten staatlichen Leistungen). 
Daß lokal unterschiedliche Steuern durchaus auch in Ländern wie z.B. 
Deutschland funktionieren, zeigt nicht nur die dortige Gewerbesteuer, son
dern auch die lokal ganz unterschiedliche implizite Besteuerung durch Ge
bühren und Abgaben für öffentliche Leistungen wie z.B. Elektrizitäts- und 
Wasserversorgung, die über den Entstehungskosten angesetzt sind und zur 
Quersubventionierung anderer kommunaler Leistungen wie z.B. des öffent
lichen Verkehrs dienen.

iv. Umverteilung wird unmöglich
Eine weitere Variante obiger Kritik besagt, daß in einem System von FOCJ 
keine Einkommensumverteilung möglich ist, weil die Besserverdienenden 
der Umverteilung ausweichen und in steuergünstige FOCJ abwandem. Die
ses Argument trifft allerdings auch auf traditionelle Födcralismusformcn zu. 
Neuen empirische Untersuchungen zufolge ist jedoch Umverteilung auch in 
stark dezentralisierten Staatswesen möglich; so findet ein beträchtlicher 
Anteil der Umverteilung sowohl in der Schweiz wie auch in den USA auf 
kantonaler (bzw. staatlicher) und kommunaler Ebene statt (vgl. Kirchgäss- 
ner und Pommerehne 1996). Ein Grund dafür ist, daß in stark dezentrali
sierten Staatsgebilden die lokale Verwurzelung der Bürger zunimmt. Die 
Mobilität von Personen und Firmen ist deshalb weniger groß, als häufig 
angenommen wird. Gleichzeitig kann die ausgeprägte lokale Verwurzelung 
die Bereitschaft zu lokaler Einkommensumverteilung stärken. Falls die Um
verteilungsmöglichkeiten von den Bürgern trotzdem als zu klein erachtet 
werden, kann in einer konstitutionellen Entscheidung einer übergeordneten 
Ebene (z.B. der Regierung der EU) eine beschränkte Umverteilungskom
petenz zugestanden werden oder gar ein spezieller FOCUS für interregio
nale Umverteilung errichtet werden, der allerdings durch Ein- und Austritts
schranken abgesichert werden müßte.
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5 Anwendung auf Europa

i. FOCJ vs. europäischer Föderalismus
Das Konzept der FOCJ unterscheidet sich stark vom tatsächlichen Födera- 
ismus in der EU. Dies zeigt sich unter anderem im Vergleich mit dem in den 
Maastrichter Verträgen verankertenPrinzip der Subsidiarität, welches etwa 
vom Centre for Economic Policy Research (1993, 19-23) als inhaltsloses 
Konzept kritisiert wird. Auch eine ernstgenommene Subsidiarität würde 
Europa keine wirklich föderalistische Struktur geben, da in vielen heutigen 
und künftigen EU-Mitgliedsländern die unteren staatlichen Ebenen kaum 
über wichtige Kompetenzen und eigene Finanzquellen verfügen. Zudem 
dürfen in vielen Ländern der EU die Gebietskörperschaften ohne die Zu
stimmung der Zentralregierung nicht formell zusammenarbeiten (siehe dazu 
Sharpe 1993, 123ff.). Wenn spillovers existieren, werden die betreffenden 
Aufgaben typischerweise auf eine höhere staatliche Ebene übertragen, was 
natürlich den Zentralisierungsgrad erhöht.

Auch das in den Europäischen Verträgen festgchaltene Konzept der Re
gionen hat kaum etwas mit FOCJ zu tun. Während die Europäischen Regio
nen „von oben herab“ festgclcgt werden und stark von den Subventionen 
der EU und der nationalen Regierungen (Sharpe 1993) abhängen, ent
wickeln sich FOCJ auf Initiative ihrer Bürger, von denen sie auch finanziert 
werden. Der Unterschied zwischen FOCJ und der Haltung der EU zeigt sich 
denn auch besonders deutlich in der EU-Regionalpolitik, die von den Insti
tutionen der EU und den nationalen Regierungen dominiert wird und mittels 
Ausschüttung von Geldtransfers agiert. Auf eine Entwicklung der Regionen 
von unten wird kein Wert gelegt. Die Regionalpolitik der EU ist nicht in 
einem unmittelbaren demokratischen Prozeß verankert. Mit einer Berück
sichtigung regionaler Präferenzen hat diese Politik wenig zu tun; eine ver
stärkte politische Beteiligung der Bürger auf regionaler Grundlage wird 
nicht angestrebt - und wäre wohl auch wegen des Widerstands der Regie
rungen der stark zentralisierten Mitgliedsländer der EU unmöglich. Der 
Unterschied zu den hier propagierten funktionalen Jurisdiktionen könnte 
damit nicht größer sein.

Wie weit der „Föderalismus“ der heutigen EU von FOCJ entfernt ist, 
zeigt sich auch darin, daß Ausnahmen von europaweiten Regelungen heute 
sehr zurückhaltend gewährt werden, und daß sie als für den „europäischen 
Geist“ schädlich betrachtet werden. Dies trifft z.B- auf Ausnahmen bezüg
lich der Mitgliedschaft in der europäischen Währungsunion, dem Protokoll
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zur Sozialpolitik oder dem Vertrag von Schengen betreffend dem freien 
Personenverkehr zu. Ob funktional oder geographisch differenzierte Inte
gration als Europa der „variablen Geometrie“, der „unterschiedlichen Ge
schwindigkeit“ oder der „konzentrischen Kreise“ bezeichnet wird - sie stößt 
fast immer auf entschiedene Opposition. Im Gegensatz dazu wird in einem 
Netz von FOCJ jede Art von Differenzierung als erwünschter Ausdruck 
unterschiedlicher Nachfrage nach öffentlichen Leistungen interpretiert.

Eine gewisse (schwache) Ähnlichkeit mit FOCJ weist hingegen der Mi
nisterrat auf: Er beruht auf funktionalen und föderalistischen Prinzipien 
(auch wenn nur Nationen vertreten sind). Er ist aber nur indirekt demokra
tisch (die Minister sind Delegierte der nationalen Regierungen und werden 
nicht direkt gewählt), und viele Verhandlungen sind, wie bereits erwähnt, 
nicht öffentlich. Eine Änderung dieser unerfreulichen Situation ist nicht 
abzusehen. So wurden sogar im Verfassungsvorschlag der Europäischen 
Parlamentarier (sog. Herman Report of lhe European Parliament 1994) die 
heutige föderale und geographische Gliederung der EU anerkannt und fast 
ausschließlich Änderungen an den parlamentarischen Institutionen (Anzahl 
und Struktur der Kammern und nationale Stimmengewichte) gefordert.

6 Voraussetzungen für FOCJ

i. Möglichkeiten zur Bildung
Das hier vorgeschlagene Konzept ist prozeßorientiert. Es lassen sich damit 
nur Aussagen über das Zustandekommen von FOCJ machen, insbesondere, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie entstehen können. In 
welchen Politikbereichen dies geschieht und wie sie im einzelnen ausge
staltet sein werden, laßt sich nicht a priori bestimmen, sondern liegt allein in 
der Kompetenz der Gemeinden und Individuen, die sich zur Bildung eines 
FOCUS entschließen. Der Vorschlag folgt damit einer grundlegenden Ei
genschaft der ökonomischen Theorie der Verfassung, die auf den Prozeß des 
Zustandekommens und nicht auf das Ergebnis abzielt (dazu Frey und 
Kirchgässner 1994; Mueller 1995).

ii. Gemeinsame Basis
Der Entscheidungsprozeß innerhalb der FOCJ muß eine Vorgabe einhalten: 
der wirtschaftliche und der politische Wettbewerb müssen garantiert sein. 
Nur wenn die Märkte offen sind, können sich deren positive Eigenschaften 
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entfalten. Wie auf allen Märkten besteht auch hier ein Anreiz und damit eine 
Tendenz, das freie Spiel der Konkurrenz zu behindern und durch eine mo
nopolistische Stellung Vorteile auf Kosten anderer Einheiten zu erlangen. 
Aus diesem Grunde muß eine „Wettbewerbsbehörde“ die entsprechenden 
Kriterien festlegen:

(1) Die wirtschaftlichen Märkte müssen offen sein, insbesondere sind die 
vier Freiheiten des ungehinderten Verkehrs von Gütern, Dienstleistun
gen, Arbeit und Kapital zu sichern.

(2) Der politische Markt muß Wettbewerb erlauben, d.h. die Menschen
rechte und die demokratischen Grundrechte müssen in vollem Umfang 
bestehen. Dazu gehört auch das Recht, direkt-demokratischer Beteili
gung mittels Volksinitiativen und Referenden. Die Wettbewerbsbe
hörde muß auch allgemein geltende Regeln festlegen, auf deren 
Grundlage die maximal zulässigen Eintritts- und Austrittspreise be
stimmt werden. Sind diese allzu hoch angesetzt, wird die Mobilität be
hindert. Sie sind aber notwendig, damit Ein- und Austretende nicht auf 
Kosten anderer profitieren können und damit FOCJ behindern oder ver
unmöglichen.

Zu verhindern ist auch, daß sich einzelne Bürger aus der solidarischen Ver
antwortung zum Angebot staatlicher Leistungen davonstehien. Bereits er
wähnt wurden mögliche Regulierungen im Falle von Schui-FOCJ. In 
solchen Fällen ist eine Zwangsmitgliedschafl mit einem (minimalen) Ange
bot festzulegen. Die Wettbewerbsbehördc muß die Kompetenz haben einzu
schreiten, falls diese inhaltlichen Bedingungen verletzt sind. Diese Aufgabe 
muß in einer übergeordneten Verfassung einer Institution zugeordnet wer
den. Es wäre verfehlt, damit die nationalen politischen Behörden oder die 
Bundesländer zu beauftragen, weil diese ein Interesse daran haben, FOCJ so 
weit wie möglich zu verhindern. Vielmehr sollte eine Instanz ausgewählt 
werden, die möglichst objektiv ist. In Frage kommt der Verfassungsge
richtshof, der allerdings auch dazu neigt, die nationalen auf Kosten regio
naler und lokaler Interessen zu bevorzugen. In der Regel dürfte er jedoch 
objektiver entscheiden, als dies die nationale Regierung tun würde.

Ui. Die fünfte, politische Freiheit zur Gründung von FOCJ
Funktionale Körperschaften lassen sich nur gründen, wenn eine positive und 
eine negative Bedingung erfüllt sind:

(1) Die Gründung und der Betrieb von FOCJ muß verfassungsmäßig gesi
chert sein. Die gebildeten Einheiten müssen sich als Jurisdiktionen mit
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(beschränkter) Zwangsgewalt etablieren können. Ohne jeden Zweifel ist 
die Steuerhoheit für die Erbringung einer präzis bestimmten Leistung 

' am wichtigsten. Dieses Recht wird von anderen Körperschaften, 
darunter auch den politischen Einheiten auf mittlerer Ebene (Bundes
länder, Provinzen, Kantone) bestritten werden, weil diese einen Teil des 
Steuersubstrats abgeben müssen.
Grundsätzlich sollte die Möglichkeit bestehen, daß sowohl Individuen 
als auch Gemeinden (als unterste politische Einheit) FOCJ bilden kön
nen. Wer die Mitglieder sind, hängt von der in Frage stehenden Funk
tion ab. So ist durchaus denkbar, daß einzelne Bürger einen FOCUS für 
eine weiterbildende (staatliche) Schule gründen. Für andere Politikbe
reiche, etwa dem öffentlichen Nahverkehr oder der Wasserentsorgung, 
dürften sich in aller Regel verschiedene Gemeinden zu FOCJ zusam
menfinden. Auch in dieser Hinsicht sollte ex ante möglichst wenig fest
gelegt werden, und die übergeordnete Verfassung sollte möglichst beide 
Formen vorsehen.

(2) Die bestehenden staatlichen Einheiten aller Ebenen dürfen die Bildung 
von FOCJ nicht blockieren. Dazu gehört insbesondere, daß die Mitglie
der eines neuen FOCUS, der eine bestimmte staatliche Leistung über
nimmt und damit den bisherigen Leistungsanbietem zu Einsparungen 
verhilft, steuerlich angemessen entlastet werden. Die Wettbewerbsbe
hörde muß die bisherigen Anbieter zwingen, die Kosten des Angebots 
offenzulegen und die Steuern der FOCUS-Mitglieder im entsprechen
den Ausmaß zu senken.

So wird die hier vorgeschlagene fünfte Freiheit ihre größte Wirkung dann 
entfalten, wenn die verschiedenen Gebietskörperschaften durch eine konsti
tutionelle Entscheidung veranlaßt werden, „Steuerpreismenüs“ festzulegen. 
Diese geben an, welcher Anteil der Steuereinnahmen für eine bestimmte 
staatliche Leistung aufgewendet wird. Die Steuerpreise können dann zur 
Berechnung der Steuersenkungen für ganz oder partiell aus nur einzelnen 
Funktionen austretende Körperschaftsteile verwendet werden.

Solche Steuerpreismenüs können auch verhindern, daß ein zu geringer 
Steuemachlaß erfolgt, weil durch sie allen Leistungsbeziehem - und nicht 
nur den Austretenden - die entsprechende Steuerbelastung angerechnet wird. 
Dadurch wird garantiert, daß schon die potentielle Gründung von FOCJ die 
bisherigen staatlichen Anbieter zwingt, sich Rechenschaft über die präzisen 
Kosten der Bereitstellung zu geben. Allerdings ist vorauszusehen, daß die 
traditionellen politischen Einheiten alle Buchhaltungskniffe verwenden 
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werden, um die neuen Konkurrenten fiskalisch zu behindern. Die Wettbe
werbsbehörde hat somit keine einfache Aufgabe.

Als Wettbewerbsbehörde erscheint wiederum der Verfassungsgerichts
hof geeignet. Allerdings ist er zur Kontrolle der Stcuerpreise auf eine inten
sive Mitarbeit des Rechnungshofs angewiesen. Dieser verfügt über das not
wendige inhaltliche Wissen. Er erhält dadurch eine wichtige neue Aufgabe, 
die auch Entscheidungen beinhaltet. Um die Prärogative des Parlamentes 
nicht einzuschränken, durfte der Rechnungshof bisher nur unverbindliche 
Anregungen und Empfehlungen aussprechen, auch wenn konkrete und zu
weilen empörende Fälle staatlicher Verschwendung und Ineffizienz aufge
zeigt werden konnten. Ein Einbezug des Rechnungshofs in den Prozeß der 
Bildung neuer und effizienter staatlicher Jurisdiktionen verleiht ihm mehr 
Gewicht im politischen System, ohne daß dadurch die demokratische Ent
scheidungsbildung eingeschränkt würde. Außerdem würde der Rechnungs
hof an einer aufbauenden Tätigkeit - der Bildung von FOCJ - beteiligt und 
müßte sich nicht auf die Kritik des herkömmlichen Staatshandelns 
beschränken.

iv. Stufenweise Einführung von FOCJ
Der Erfolg von FOCJ hängt davon ab, inwiefern eine Markt- oder Wettbe
werbsordnung für FOCJ geschaffen werden kann, die die Gründung von 
FOCJ so weit wie möglich zuläßt und gleichzeitig die im vierten Abschnitt 
diskutierten Aspekte berücksichtigt. Ein detaillierter Vorschlag zur Ausge
staltung eines solchen „Wettbewerbsrechts für FOCJ” soll hier nicht prä
sentiert werden. Er würde nicht nur den Rahmen dieses Beitrags sprengen; 
weil in einigen Bereichen die aus Effizienzsicht vorteilhaften Lösungen be
trächtliche Verteilungswirkungen zeitigen, müssen im politischen Prozeß 
entsprechende Kompensationsmechanismen ausgearbeitet werden. Da dies 
einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, wird folgend eine Übergangslösung 
vorgeschlagen, die auf drei Ebenen ansetzt:

(1) In einigen Bereichen ist die Zulassung von FOCJ und die Feststellung 
der tatsächlichen Produktionskosten für die einzelnen öffentlichen Lei
stungen und damit die Erarbeitung von Steuerpreis-Menüs wenig pro
blematisch. Zu diesen Bereichen zählen sicherlich die Bereitstellung lo
kaler Infrastruktur (Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Abwasserrei
nigung, Abfallentsorgung, usw.), der öffentliche Agglomerationsver
kehr, aber auch Funktionen wie Erziehung (von der Grundschule über 
die Mittelschulen bis zu den Universitäten). Der Umstand, daß diese 
Funktionen in vielen Ländern durch Zweckverbände und in einigen we
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nigen Ländern durch Spezialgemeinden oder gar privat angeboten wer
den, zeigt, daß die Kosten relativ einfach erfaßbar sind und eine Bereit
stellung durch FOCJ durchaus möglich ist. In all diesen Bereichen kann 
die fünfte Freiheit sofort verwirklicht, d.h. die freie Gründung von 
FOCJ (unter entsprechender Steuerverrcchnung) zugelassen werden.

(2) In denjenigen Bereichen, in denen die Entstehung von FOCJ die Er
stellung öffentlicher Güter unterminieren kann, also z.B. in der Um
welt- oder der Sozialpolitik, sollte die fünfte Freiheit ebenfalls einge- 
fiilirt werden, aber bis zur Erarbeitung einer jeweils funktions-spezifi- 
schen Wettbewerbsordnung nur in eingeschränkter Form. Eine Über
gangsregelung könnte die Tatsache ausnützen, daß es heute in den ver
schiedenen Staaten der EU eine große Vielfalt detailliert ausgearbeiteter 
Regelvorschriften gibt, die ganz unterschiedliche Stärken besitzen. So 
könnte den Gebietskörperschaften unterer Ebenen erlaubt werden, nur 
dann partiell aus einer höheren staatlichen Körperschaft auszutreten, 
wenn sie danach die Leistungen aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
eines Mitgliedslands der EU erbringen. Damit würde zwar die Freiheit 
der FOCJ, die Leistungen so zu erbringen, wie es ihre Bürger wün
schen, eingeschränkt. Gegenüber dem heutigen Zustand, in dem Kör
perschaften der unteren Ebenen Leistungen nur nach einer Norm (derje
nigen ihres Landes) erbringen dürfen, würde diese Regelung bedeutend 
mehr Freiraum bieten. Diese Lösung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem Cassis de Dijon-Pnnzip zur gegenseitigen Anerkennung von Nor
men und Regulierungen, wonach in einem bestimmten Land nicht nur 
Güter verkauft werden dürfen, die den Regulierungen und Normen die
ses Landes entsprechen, sondern alle Güter aus EU-Mitgliedsländern, 
die den Nonnen des jeweiligen Ursprungslandes entsprechen.

(3) Für die Funktionen der zweiten Kategorie müssen endgültige Wettbe
werbsordnungen für FOCJ ausgearbeitet werden und der Bevölkerung 
zur Abstimmung vorgelegt werden. Diese Aufgabe sollte nicht beste
henden politischen Entscheidungseinheiten wie etwa der Bundesregie
rung oder der Europäischen Kommission übertragen werden, da diese 
zumeist an stärkerer Zentralisierung interessiert und selbst von Wettbe
werbsregeln für FOCJ betroffen sind. Geeigneter ist eine möglichst un
abhängige Institution (ähnlich unabhängigen Zentralbanken und Kar
tellbehörden), die nur für diese Aufgabe zuständig ist.
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7 Zusammenfassung

Funktionale, überlappende und wettbewerbliche Körperschaften stellen eine 
radikale Alternative zu den heute in der EU dominierenden föderalistischen 
Institutionen dar; FOCJ entwickeln sich von unten, finanzieren ihre Tätig
keit selbst, und stärken den politischen Einfluß der Bürger ganz entschei
dend. FOCJ und die fünfte Freiheit stellen keineswegs ein utopisches Kon
zept dar. Das zeigt sich darin, daß in einigen Ländern mit FOCJ verwandte 
staatliche Körperschaften erfolgreich existieren, etwa special districts in den 
USA und funktionale, direkt-demokratische Spezialgemeinden mit weitge
hender Steuerhoheit in verschiedenen Schweizer Kantonen. FOCJ stehen 
auch in der früher Deutschland und andere europäische Länder kennzeich
nenden Tradition einer ausgeprägten lokalen Autonomie. In vielerlei Hin
sicht setzen FOCJ Ideen aus der ökonomischen Theorie des Föderalismus 
konsequent um.

Dank ihrer Beschränkung auf einzelne Funktionen und ihrer räumlichen 
Flexibilität können FOCJ positive Skalenerträge ausnützen und spillovers 
minimieren und somit öffentliche Leistungen besonders kostengünstig an
bieten. Die Stärkung der demokratischen Instrumente und der Austrittsop
tion hilft den Bürgern, ihre Präferenzen auszudrücken und die Regierung 
wirkungsvoll zu kontrollieren. Die Steucrautonomie der FOCJ vermittelt 
starke Anreize, die Mittel sparsam einzusetzen. Schließlich öffnen FOCJ die 
politischen Märkte für fachlich kompetente Außenseiter. Die Verwirkli
chung des FOCJ-Konzcptcs wird die Rolle der heutigen Gcbictskörpcr- 
schaften stark verändern. Gleichzeitig werden diese aber unter dem Wettbe
werbsdruck durch FOCJ ihre eigene Effektivität steigern.

Die oft gegen FOCJ vorgebrachten Einwände erweisen sich als nicht 
stichhaltig. Ihre ausgeprägte Steuerautonomie fuhrt weder zu einem ruinö
sen Steuerwettbewerb noch zum Zusammenbruch der Einkommensumver- 
tcilung. Die Anforderungen an die Informiertheit der einzelnen Wähler in 
FOCJ ist nicht größer als in herkömmlichen politischen Systemen. Folglich 
ist kaum zu befürchten, daß in FOCJ die Bürger durch Wahlen und Sachab
stimmungen überfordert werden.

Da das Konzept der FOCJ prozeßorientiert ist, darf nicht vorgeschrieben 
werden, welche FOCJ in welcher Form zu gründen sind. Entscheidend ist 
vielmehr, daß die Bürger das Recht erhalten, FOCJ zu gründen. Diese 
„fünfte, politische Freiheit“ garantiert, daß FOCJ ein anpassungsfähiges 
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föderales Netz von Regierungseinheiten bilden, das sich an den Bürgerprä- 
ferenzen orientiert.

Die fünfte Freiheit müßte zweierlei umfassen. Die Gründung und der 
Beirieb von FOCJ muß verfassungsmäßig gesichert sein, und die bestehen
den staatlichen Einheiten aller Ebenen dürfen die Bildung von FOCJ nicht 
blockieren. Dazu gehört insbesondere, daß die Mitglieder eines FOCUS, der 
eine bestimmte staatliche Leistung übernimmt, entsprechend steuerlich ent
lastet werden. Besonders vorteilhaft wäre, wenn die verschiedenen Gebiets
körperschaften durch eine konstitutionelle Entscheidung veranlaßt werden, 
„Steuerpreismenüs“ festzulegen, die dann zur Berechnung der Steuersen
kungen für ganz oder partiell aus nur einzelnen Funktionen austretende 
Körperschaftsteile verwendet werden.

Die umfassende Einführung des Konzeptes der FOCJ und der fünften 
Freiheit ist dann erfolgreich, wenn eine Markt- oder Wettbewerbsordnung 
für FOCJ geschaffen werden kann, die die Gründung von FOCJ so weit wie 
möglich zuläßt, aber die oben diskutierten, in einigen Bereichen möglichen 
Probleme insbesondere im Zusammenhang mit großräumig wirkenden öf
fentlichen Gütern berücksichtigt. Für viele wichtige Funktionen, deren Wir
kungskreise vergleichsweise gut abgrenzbar und deren Kosten einfach er
faßbar sind, ist die Zulassung von FOCJ aber unproblematisch. Dazu gehö
ren insbesondere die Bereitstellung lokaler Infrastruktur, des öffentlichen 
Agglomerationsverkehrs und schulischer Bildung. In solchen Bereichen 
könnte die fünfte Freiheit sofort verwirklicht, d.h. die freie Gründung von 
FOCJ unter entsprechender Steuerverrechnung zugelassen werden. In allen 
anderen Bereichen bieten sich Übergangslösungen an, die bedeutend mehr 
Flexibilität als die heutigen politischen Strukturen bieten.

Anmerkungen

1 Zum Konzept der FOCJ siehe ausführlich Frey (1997) und Eichenberger (1996). Mit 
FOCJ verwandte Konzepte werden z,0. von Tutiock (1994) diskutiert. In allgemeiner 
Form findet sich die Idee auch in der frühen staatsrechtlichen Literatur; in der Diskus
sion um eine künftige Europäische Verfassung fand sie aber bisher kaum Eingang.

41



Literatur

Advisory Commission on intergovernmental Relations (AC1R). 1987. The Organization of 
Local Public Economies, Report A-109. Washington: US Government Printing Office.

Buchanan, James M. 1965. „An Economic Theory of Clubs“. In Economica 32: 1-14.
—.1991. „An American Perspective on Europe’s Constitutional Opportunity“. In Cato 

Journal 10: 619-629.
Bums, Nancy. 1994. The Formation of American Local Governments: Private Values in 

Public Institutions. New York: Oxford University Press.
Centre for Economic Policy Research (CEPR). 1993. Making Sense of Subsidiarity: How 

Much Centralization for Europe? London: CEPR.
Cronin, Thomas E. 1989. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum and 

Recall. Cambridge: Harvard University Press.
Drezc, Jacques. 1993. „Regions of Europe: A Feasible Status, to be Discussed“. In Econo

mic Policy 17: 266-307.
Eichenberger, Reiner. 1996. „Eine ,fünfte Freiheit' für Europa: Stärkung des politischen 

Wettbewerbs durch ,FOCJ“‘. In Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 45: 110-130.
—. 1998a. „Der Zentralisierung Zähmung: Die Föderalismusdiskussion aus politisch-öko

nomischer Perspektive". In Öffentliches Recht als Gegenstand ökonomischer For
schung', hrsgg. von Christoph Engel und Martin Morlok. Tübingen: J.C.B. Mohr; 157- 
171.

—,1998b. „Zweckgemeinden statt Zweckverbände. Effiziente und demokratische kommu
nale Leistungserbringung dank FOCJ“. In Zukunft Aargau. Beiträge zu Politik, Wirt
schaft, Kultur und Gesellschaft 1:39-51.

Eichenberger, Reiner und Angel Sema. 1996. „Random Errors, Dirty Information, and 
Politics." In Public Choice 86: 137-156.

Epple, Dennis und Allan Zelenitz, 1981. „The Implications of Competition Among Juris
dictions: Does Tiebout Need Politics?“. In Journal of Political Economy 89: 1197- 
¡217.

Farrell, Joseph und Garth Saloner. 1988. „Coordination through Committees and Markets“. 
In Rand Journal of Economics 19: 235-252.

Feld, Lars und Gebhard Kirchgässner. 1998. „Die politische Ökonomie der direkten De
mokratie: Eine Übersicht.“ In Politische Systeme und Direkte Demokratie', hrsgg. von 
Wolfgang Luthardt und Amo Waschkuhn. München: Oldenbourg (im Erscheinen).

Frey, Bruno S. 1994. „Direct Democracy: Politico-Economic Lessons from Swiss Experi
ence“. In American Economic Review 84: 338-342.

—.1997. Ern neuer Föderalismus fur Europa: Die Idee der FOCJ. Tübingen: J.C.B. Mohr.
Frey, Bruno S. und Gebhard Kirchgässner. 1994. Demokratische Wirtschaftspolitik. 2. 

Auflage München: Vahlen.
Herman, Fernand (EP-Bcrichterstatter). 1994. Zweiter Bericht des Institutionellen Aus

schusses über die Verfassung der Europäischen Union. Brüssel: Europäisches Parla
ment (Sitzungsdokumente A3-0064/ 94).

Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice and Loyally. Cambridge: Harvard University Press.
Inman, Robert P. und Daniel L. Rubinfeld. 1997. „Rethinking Federalism". In Journal of 

Economic Perspectives 11:43-64.
Kirchgässner, Gebhard und Werner W. Pommerehne. 1996. „Tax Harmonization and Tax 

Competition in the European Community: Lessons from Switzerland“. In Journal of 
Public Economics 60: 351-371.

42



Mehay, Stephen L. 1984. „The Effect of Governmental Structure on Special District 
Expenditures“. In Public Choice 44: 339-348.

Mueller, Dennis C. 1995. Constitutional Democracy. New York: Oxford University Press.
Oates, Wallace E, 1972. fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
—.1991. Studies in Fiscal Federalism. Aidershot: Edward Elgar.
Olson, Mancur. 1969. „The Principle of .Fiscal Equivalence': The Division of Responsibi

lities among Different Levels of Government". In American Economic Review 59: 479- 
487.

Qian, Yingyi und Barry Weingast. 1997. „Federalism as a Commitment to Preserving Mar
ket Incentives". In Journal of Economic Perspectives 11: 83-92.

Sharpe, Laurence J. Hrsg. 1993. The Rise of Meso Government in Europe. London: Sage.
Tiebout, Charles M. 1956. „A Pure Theory of Local Expenditure". In Journal of Political 

Economy 64: 416-24.
Tullock, Gordon. 1994. The New Federalist. Vancouver: Fraser Institute.
Vaubel, Roland. 1994. „The Political Economy of Centralization and the European Com

munity". In Public Choice 81: 151-190.
Zarkovic Bookman, Milica. 1992. The Economics of Secession. New York: St. Martin's 

Press.
Zax, Jeffrey S, 1988. „The Effects of Jurisdiction Types and Numbers on Local Public 

Finance". In Fiscal Federalism: Quantitative Studies; hrsgg. von Harvey S. Rosen. 
Chicago: The University of Chicago Press: 79-106.

43


